
Unterbringung heimatloser
Ausländerinnen und Auslän-
der (sog. Displaced Persons) 
im Valka-Lager in Nürn-
berg-Langwasser durch die 
Nothilfe- und Wiederauf-
bauverwaltung der Vereinten 
Nationen (UNRRA).

1946/47

Übernahme der Genfer
Flüchtlingskonvention
und Asylverordnung  
(AsylVO)

Gründung „Bundesdienst-
stelle für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge“

Geflüchtete des geschlosse-
nen Valka-Lagers werden in 
der ehemaligen Polizeikaser-
ne in Zirndorf bei Nürnberg 
untergebracht. Anschließend 
bezieht die Bundesdienst-
stelle dort ein neues Verwal-
tungsgebäude.

Das Ausländergesetz (AuslG)
regelt die Einreise und den 
Aufenthalt von Ausländern 
im Bundesgebiet.

Umbenennung in „Bundes-
amt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge“ 
(BAFl).

1979
Bund und Länder führen das 
humanitäre Hilfsprogramm 
zur Rückkehrförderung REAG 
(Reintegration and Emigration 
Programme for Asylum-Seekers 
in Germany) ein, das später durch 
das Hilfsprogramm GARP (Go-
vernment Assisted Repatriation 
Programme) ergänzt wird.

1953

1960

1965

Militärputsch in der Türkei.
Durch Fluchtbewegungen 
wegen Menschenrechtsverlet-
zungen steigen die Asylanträge 
auf den damaligen Höchstwert 
107.818.

1980

Zusammenbruch der
Sowjetunion, Jugoslawien-
kriege. In der Folge steigen-
de Asylantragszahlen. Der 
Höhepunkt liegt 1992 bei 
438.191 Asylanträgen.

Änderungen im Asylgesetz. 
Unter anderem werden die 
Asylverfahren verkürzt, 
die Erstunterbringung er-
folgt nun in Unterkünften 
der Länder und es wird die 
erkennungsdienstliche Be-
handlung eingeführt.

1992

Das Dubliner Übereinkom-
men ist ein völkerrechtlicher 
Vertrag, der bestimmt, wel-
cher Staat für die Prüfung 
eines in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union 
gestellten Asylantrages zu-
ständig ist.

1997

Neue Aufgaben im Bereich der 
Integrationsförderung
und im Rahmen der Aufnahme 
und Verteilung jüdischer Im-
migranten aus den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion, 
Einrichtung der Zentralstelle 
für Informationsvermittlung 
zur Rückkehrförderung (ZIRF).

1991 ff.

2003

Das Bundesamt bezieht das 
Gebäude einer ehemaligen 
SS-Kaserne an der Fran-
kenstraße in Nürnberg

1996

Umbenennung in „Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge“ 
(BAMF), Integration und Migrati-
on werden zusätzliche Aufgaben.  

Gründung der Abteilung Inte-
gration und Einführung eines 
Sprachkurssystems.

Gründung des hauseigenen For-
schungszentrums Migration, 
Integration und Asyl. 

2005

Bürgerkrieg in Syrien.
Führt zu steigenden 
Asylantragszahlen.

2011 ff.

Resettlement als neue  
Aufgabe. Der Begriff Resett-
lement (engl. für „Umsied-
lung“) bezeichnet sowohl die 
dauerhafte als auch die zeit-
lich begrenzte Aufnahme und 
Eingliederung von besonders 
gefährdeten Geflüchteten 
durch einen zur Aufnahme 
bereiten Drittstaat.

2012

IS-Terror im Irak.
Es kommt zu immer weiter 
steigenden Asylantragszahlen. 
Der Höhepunkt liegt 2016 bei 
745.545 Asylanträgen.

2013 ff.

Eine starke Fluchtmigration 
vor allem aus Syrien führt 
zunächst rein quantitativ 
zu einer Überforderung der 
Behördenstruktur des BAMF. 
Es folgt eine tiefgreifende 
Umstrukturierung, mit der 
das BAMF zügig auf die Her-
ausforderungen reagiert und
sich für die Zukunft solide 
und flexibel aufgestellt hat.

2016-18

Sondereinsatz Evakuierung 
afghanischer Einsatzkräfte. 
Das BAMF unterstützt mit 500 
Mitarbeitenden bei der Regist-
rierung an deutschen Flughäfen.

2021

Krieg gegen die Ukraine, 
Aufnahme von mehr als  
1 Mio Kriegsflüchtlingen.

Von 1953 bis 31.12.2022 
werden rund 6,5 Mio  
Asylanträge gestellt.

2022 ff.

Zeitstrahl des Bundesamtes


